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��� � 1 BauVorlVO – Allgemeines

(1) Zum Bauantrag sind nach Maßgabe der folgenden Vorschriften, soweit 
erforderlich, als Bauvorlagen einzureichen: 

1. ein Übersichtsplan,

2. ein einfacher oder qualifizierter Lageplan (�� 2, 3),

3. die Bauzeichnunge n (� 4),

4. die Baubeschreibung (� 5),

5. der Standsicherheitsnachweis , die Ausführungszeichnungen und die 
anderen bautechnischen Nachweise (� 6),

6. die Darstellung der Grundstücksentwässerung (� 7).
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��� � 1 BauVorlVO – Allgemeines

(2) Ein qualifizierter Lageplan braucht nur vorgelegt zu werden, wenn für die 
Beurteilung einer Grenzbebauung oder von Grenzabständen Angaben nach � 2 
Abs. 3 erforderlich sind.

(6) Der Bauantrag muss vom Bauherrn und vom Entwurfsverfasser
mit Tagesangabe unterschrieben sein. 
Die Bauvorlagen müssen vom Entwurfsverfasser mit Tagesangabe
unterschrieben sein; 
die von Sachverständigen nach � 58 Abs. 2 NBauO angefertigten Bauvorlagen 
brauchen nur von diesen unterschrieben zu sein.

(7) Für den Bauantrag ist ein Vordruck nach dem Muster der Anlage zu 
verwenden.
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Formulare: http://www.landkreis-oldenburg.de/519.ht ml
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Formulare: http://www.landkreis-oldenburg.de/519.ht ml
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Anlage zur BauVorlVO
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Anlage zur BauVorlVO
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Erklärung der Entwurfsverfasser /-in nach ��� � 75a NBauO

Technikraum nicht nach § 75a !

Bitte Listen-Nr. angeben.
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Erklärung der Entwurfsverfasser /-in nach ��� � 75a NBauO

Bitte vollständig ausfüllen.
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��� � 2 BauVorlVO - Lageplan

(1) Der Lageplan muss auf der Grundlage des Liegenschaftskatasters hergestellt sein. Dabei ist 
der Maßstab 1:500 zu verwenden. Die Bauaufsichtsbehörde kann einen kleineren oder 
größeren Maßstab fordern oder zulassen. Der Lageplan muss hinsichtlich der Angaben aus 
dem Liegenschaftskataster durch eine in � 79 Abs. 3 NBauO bezeichnete Stelle oder Person 
angefertigt oder beglaubigt sein. Ist ein öffentlich-rechtliches Bodenordnungsverfahren 
anhängig, so sind die in diesem Verfahren ergangenen rechtsverbindlichen Entscheidungen zu 
berücksichtigen, solange das Liegenschaftskataster noch nicht berichtigt ist.

(2) Der einfache Lageplan muss folgende Angaben aus dem Liegenschaftskataster enthalten: 
1. die Angabe des Maßstabes und die Lage des Grundstücks zur Himmelsrichtung ,
2. die Bezeichnung des Grundstücks nach Gemeinde, Straße, Hausnummer,

Grundbuch, Gemarkung, Flur, Flurstück mit Angabe de r Eigentümer oder der
Erbbauberechtigten,

3. den Flächeninhalt des Grundstücks,
4. die katastermäßigen Grenzen des Grundstücks und der benachbarten Grundstücke,
5. den Bestand der vorhandenen Gebäude auf dem Grundstück und auf den 

benachbarten Grundstücken ,
6. die im Liegenschaftsbuch enthaltenen Hinweise auf Baulasten .
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(1) Auf dem Lageplan hat der Erntwurfsverfasser, soweit erforderlich, folgende Angaben 
einzutragen:

4. die Stellung der geplanten baulichen Anlage mit Angabe i hrer Außenmaße , der 
Dachform, der Höhenlage der Oberkante des Erdgeschossfußbodens zu öffentlichen 
Verkehrsflächen, der Grenzabstände, der Abstände zu anderen bauliche n Anlagen auf 
dem Baugrundstück und den benachbarten Grundstücken  sowie der Zu- und 
Abfahrten,

6. Bau-, Boden- und Naturdenkmale sowie durch Satzung o der Verordnung geschützte 
Landschaftsbestandteile auf dem Baugrundstück und a uf den benachbarten 
Grundstücken ,

8. die Lage vorhandener oder geplanter Hochspannungsleitungen, Hydranten und anderer 
Wasserentnahmestellen für Löschwasser ,

��� � 3 BauVorlVO - Angaben des Entwurfsverfassers auf dem L ageplan
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(1) Auf dem Lageplan hat der Erntwurfsverfasser, soweit erforderlich, folgende Angaben 
einzutragen:

9. die Abstände der geplanten baulichen Anlage zu benachbarten öffentlichen Verkehrs-
und Grünflächen, oberirdischen Gewässern, Deichen u nd Gleisanlagen,

14. die Lage vorhandener oder geplanter Brunnen, Sicker - und Abfallgruben, 
Kleinkläranlagen und Dungstätten ,

15. die Lage vorhandener oder geplanter unterirdischer Behälter für Heizöl, für andere 
wassergefährdende Stoffe, brennbare Flüssigkeiten oder für Gase und deren Leitungen
sowie die Abstände dieser Behälter und Leitungen zu der geplanten baulichen Anlage , 
zu Brunnen oder zu Wasserversorgungsanlagen.

��� � 3 BauVorlVO - Angaben des Entwurfsverfassers auf dem L ageplan
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(2) Auf dem Lageplan sind farbig anzulegen:

1. die Grundstücksgrenzen gelb

2. vorhandene öffentliche Verkehrsflächen licht ocker

3. im Bebauungsplan festgesetzte, nicht vorhandene 
öffentliche Verkehrsflächen goldocker

4. vorhandene bauliche Anlagen grau

5. geplante bauliche Anlagen rot

6. zu beseitigende bauliche Anlagen gelb

7. öffentliche Grünflächen hellgrün

8. Flächen, die von Baulasten betroffen sind, gelb schraffiert

9. Gewässer blau.

��� � 3 BauVorlVO - Angaben des Entwurfsverfassers auf dem L ageplan



Bauordnungsamt

Dipl.-Ing.(FH) Volker Alberding

Biogas - Anlagen

25. Februar 2010

Seite 14

Beispiel - Angaben des Entwurfsverfassers auf dem La geplan

- Grundstücksgrenzen gelb,

- vorhandene bauliche Anlagen grau,

- geplante bauliche Anlagen rot,

- Grenzabstände,

- Abstände untereinander,

- Zu- und Abfahrten.
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Beispiel - Angaben des Entwurfsverfassers auf dem La geplan

Welchen Inhalt hat der Bauantrag?

Gestrichelte Linien?

Dauer der Baugenehmigung beachten!
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(1) Für die Bauzeichnungen ist der Maßstab 1:100 zu verwenden. ...

(2) In den Bauzeichnungen sind, soweit erforderlich, besonders darzustellen: 
...

2. die Grundrisse aller Geschosse und des nutzbaren Dachraumes unter Angabe der 
Himmelsrichtung , der vorgesehenen Nutzung der Räume , der Fenster, der Türen 
und deren Aufschlagrichtung, der Schornsteine, der Feuerstätten und ihrer Art, der 
ortsfesten Behälter für Heizöl, für andere wasserge fährdende Stoffe, für 
brennbare Flüssigkeiten und Gase sowie ihres Fassun gsvermögens , die 
Aufzugsschächte, Lüftungsschächte und Abfallschächte, die Toiletten, Badewannen, 
Duschen, Bodenabläufe und Wasserzapfstellen,

3. die Schnitte, aus denen die Höhenlage des Erdgeschossfußbodens, die 
Geschosshöhen und die lichten Raumhöhen, Dachneigungen und Dachhöhen
sowie der Verlauf der Treppen und Rampen mit ihren Steigungsv erhältnissen
ersichtlich sind, mit dem Anschnitt der gewachsenen und der künftigen 
Geländeoberfläche,

...

��� � 4 BauVorlVO - Bauzeichnungen
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(4) In den Grundrissen und Schnitten sind farbig 
anzulegen:

1. neues Mauerwerk rot

2. neuer Beton und Stahlbeton blaugrün

3. vorhandene Bauteile grau

4. abzubrechende Bauteile gelb .

��� � 4 BauVorlVO - Bauzeichnungen



Bauordnungsamt

Dipl.-Ing.(FH) Volker Alberding

Biogas - Anlagen

25. Februar 2010

Seite 18

Beispiel - Bauzeichnungen

Auf farbliche Darstellung kann 
verzichtet werden da komplett Neubau.

Austritt brennbarer Gase?

Geschosshöhen?

Steigungsverhältniss der Treppe?

(Sicherung vor unbefugtem Zutritt?)
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Beispiel - Bauzeichnungen

Auf farbliche Darstellung kann 
verzichtet werden da komplett 
Neubau.

Abdeckung der Öffnungen?

Höhen?
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(2) Für gewerbliche und sinngemäß für landwirtschaftliche Anlagen sind zusätzlich in einer 
Betriebsbeschreibung folgende Angaben aufzunehmen: 

1. Bezeichnung der gewerblichen Tätigkeit unter Angabe  der Art, der Zahl und des 
Aufstellungsortes der Maschinen oder Apparate, das A rbeitsverfahren, die zu 
verwendenden Rohstoffe und herzustellenden Erzeugni sse, die Lagerung feuer-, 
explosions- oder gesundheitsgefährlicher Rohstoffe u nd Erzeugnisse; ferner 
sind etwa entstehende Einwirkungen auf die Beschäft igten oder die 
Nachbarschaft durch Geräusche, Erschütterungen, Lic htstrahlen, Gerüche, Gas, 
Staub, Dämpfe, Rauch, Ruß, Flüssigkeiten, Abwässer und Abfälle nach Art und 
Ausmaß anzugeben sowie die Maßnahmen zu deren Vermin derung oder 
Beseitigung zu beschreiben , ...

(3) Die Baubeschreibung muss für die Gebührenermittlung eine Berechnung des Brutto-
Rauminhaltes nach DIN 277 Teil 1 oder Angaben über den Rohbau- oder 
Herstellungswert der baulichen Anlagen enthalten.

��� � 5 BauVorlVO – Baubeschreibung, Betriebsbeschreibung un d 
Berechnungen
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BGF nach DIN 277

Für die Berechnung der Brutto-Grundfläche (BGF) ist 
bei Fassadenplatten, z.B. Wellplatten oder Trapezblech, 
deren äußere Begrenzung maßgebend.

Konstruktive oder gestalterische Vorsprünge, z.B. 
Eckabdeckungen bleiben unberücksichtigt.
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BGF Vorgrube, Fermenter, Endlager

Durchmesser für BGF = 10,56m
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BRI nach DIN 277

Querschnittsfläche des BRI

Nicht zu berücksichtigende Rauminhalte 
und Bauteile:

1 – Fundamentbereich
2 – Kriechkeller
3 – Stützpfeiler
4 – Kellerlichtschacht
5 – Eingangsstufen mit Geländer
6 – Eingangsüberdachung / Regenfang
7 – gestalterische Pfeilervorsprünge
8 – untergeordnete Dachüberstände
9 – Dachgaube
10 – Lichtkuppel
11 – Schornsteinkopf

Rauminhalt: Begriffe und Berechnung
Brutto-Rauminhalt (BRI)
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BRI nach DIN 277

Querschnittsfläche des Brutto-Rauminhaltes

Für die Höhe ist der Abstand zwischen der Unterfläche der tragenden Betonsohle und der 
Oberfläche der Dachhaut anzusetzen.

Höhenmaß für den Mittelteil = 3,95 + 3,03 : 2 = 3,49
Höhenmaß für die Seitenteile = 3,03 + 4,40 : 2 = 3,715
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BRI nach DIN 277

Querschnittsfläche des Brutto-Rauminhaltes

Für die Höhe ist der Abstand zwischen der Unterfläche der tragenden Betonsohle und der 
Oberfläche der Dachhaut anzusetzen. Höhenmaß = 5,01m.

Der Dachüberstand ist nicht untergeordnet und ist zu berücksichtigen.
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BRI nach DIN 277

Querschnittsfläche des Brutto-Rauminhaltes

Für die Höhe ist der Abstand zwischen der Unterfläche der tragenden Betonsohle und der 
Oberfläche der Dachhaut anzusetzen. Höhenmaß = 2,90m.

Der Dachüberstand ist nicht untergeordnet und ist zu berücksichtigen.
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BRI nach DIN 277

Querschnittsfläche des Brutto-Rauminhaltes

1 – Auf den Brutto-Rauminhalt (BRI) bezogene 
Querschnittsfläche der Dachterasse soweit sie nicht 
überkragt.
h1 = Abstand zwischen der Oberfläche der 
Dachterrasse und der Oberkante der Brüstung.

2 – Auf den BRI bezogene Querschnittsfläche des 
auskragenden Teils der Dachterrasse.
h2 = Abstand zwischen der Unterfläche der 
auskragenden Dachterrasse und der Oberkante der 
Brüstung.

3 – Auf den BRI bezogene Querschnittsfläche der 
Balkone.
h3 = Abstand zwischen der Unterfläche des 
untersten Balkons und der Oberkante der Brüstung 
des oberen Balkons.
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BRI Technikgebäude

Angabe „Grundfläche aus CAD“ muss nachvollziehbar 
sein.

Höhenangabe für BRI einschließlich der Sohle.

Höhenangabe für BRI mit Berücksichtigung des 
Geländers.
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Beispiel „umbauter Raum“

Gefordert ist der BRI nach DIN 277, der 
Begriff „umbauter Raum“ ist 
unbestimmt.

Die zur Berechnung genutzten Maße 
entsprechen nicht der DIN 277.

Die Maße müssen in den Zeichnungen 
nachvollziehbar sein.

Ein Hinweis auf Berechnungen in 
anderen Abschnitten ist in Ordnung, 
wenn sich die Berechnungen dort auch 
tatsächlich befinden.
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Beispiel „Baukosten“

Gefordert ist die Berechnung des Rohbau- bzw. 
Herstellungswertes.

Der hier genannte Begriff „Baukosten“ ist 
unbestimmt.
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��� � 6 Nachweis der Standsicherheit, Ausführungszeichnung en und andere 
bautechnische Nachweise

Prüfung bzw. Typenstatiken von folgenden Bauteilen:

• Fermenter / Behälter (bei Typenprüfungen sind Grundwasser und Höhe der 
Erdanschüttung der Behälter gem. Zulassung zu beachten)

• Behälterdächer mit Unterkonstruktion und Anschluss
• Technikraum zwischen den Behältern (kein selbständiges Gebäude)
• Technikgebäude mit Keller
• Arbeitsbühnen und höhere Treppen
• Silowände h>1,50m und Siloplatten aus Beton
• Betonplatten für Tankabfüllplätze
• Container (oder §75a Erklärung, wenn zulässig)
• Gittermast für Rührwerk
• Größere Sammelschächte
• Ggf. Fundament Feststoffdosierer
• Bodengutachten immer erforderlich

Andere Gebäudearten können im Vorgespräch bautechnisch von uns zugeordnet werden. 

Dipl.-Ing. U. Beckmann
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Anlagen zur Beseitigung von Abwasser und Niederschl agswasser, 

wie Kleinkläranlagen, Sammelgruben, Sickeranlagen u nd Abscheider, 

sind in einem Entwässerungsplan mindestens im Maßst ab 1:500 darzustellen 
und, soweit erforderlich, durch eine Baubeschreibun g und durch 
Bauzeichnungen nach § 4 zu erläutern.

��� � 7 Darstellung besonderer Anlagen zur Grundstücksentw ässerung


